
  

  

Verordnung 
betreffend die Einführung des Kindes- und 
Erwachsenenschutzrechts 

Nachtrag vom 28. Mai 2020 

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst 

I. 

Der Erlass GDB 211.61 (Verordnung betreffend die Einführung des Kin-
des- und Erwachsenenschutzrechts vom 3. Mai 2012) (Stand 1. Ja-
nuar 2017) wird wie folgt geändert: 

Art.  23 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

1 Die Abgeltung der kantonalen Behördenorganisation (Fachbehörde, unter-
stützende Dienste, Bewährungshilfe) durch die Einwohnergemeinden beträgt 
0,050 Steuereinheiten. 

2 Die Basis für die Berechnung der abzugeltenden Steuereinheiten sind die 
Steuererträge der Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Per-
sonen des vorausgehenden Jahres. 

3 Die Abgeltung wird mit den Steuerablieferungen des Kantons an die Ge-
meinden verrechnet. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Dieser Nachtrag tritt auf den 1. Januar 2021 in Kraft. 

http://gdb.ow.ch/data/211.61/de


 

 

Sarnen, 28. Mai 2020 Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: Reto Wallimann 
Der Ratssekretär: Beat Hug 


